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Präsident des Landtags NRW
Herrn
Andre Kuper
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Herne, 11. November 2019

Änderung des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)

Sehr geehrter hlerr Landtagspräsident,

der Rat der Stadt Herne hat in seiner letzten Sitzung am 5. November 2019 mit 52 Ja-
Stimmen und 4 Enthaltungen folgende Resolution verabschiedet, die ich Ihnen hiermit zur
Kenntnis geben möchte:

Resolution

Der Rat der Stadt Herne appelliert an das Landesparlament und die Landesregierung, das
Kommunalabgabengesetz so zu ändern, dass die Bürgerinnen und Bürger von der Zahlung
von Beiträgen für den Umbau und Ausbau von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten
Straßen, Wegen und Plätzen in möglichst großem Umfang entlastet werden. Kurzfristig sollte
eine maximale Beteiligung im einstelligen Prozentbereich vorgesehen sein. Mittelfristig auch
eine vollständige Entlastung.

Die den Städten und Gemeinden hierdurch entstehenden Mindereinnahmen sollen durch
Landes- sowie, je nach betroffenen Straßen, auch durch BundesmitteS kompensiert werden.

Freundliche Grüße

iY-
Dr. Frank Dudda)

^i -^
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